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556. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 13. No-
vember 1989 über die Festlegung von Global-
quoten für das Jahr 1990 im Bereich der

Schrottlenkung

Auf Grund des § 7 des Schrottlenkungsgesetzes
1985, BGBl. Nr. 428, geändert durch Bundesgesetz
BGBl. Nr. 338/1988, wird verordnet:

§ 1. Der im Inland anfallende unlegierte Eisen-
schrott wird im Jahre 1990 zwischen der Gruppe der
Unternehmen, die Eisen oder Stahl erzeugen, und
der Gruppe der Unternehmen der Gießereiindustrie
mit einem Jahreszukaufsbedarf über 2000 t im
Verhältnis von 88,41 zu 11,59 aufgeteilt.

§ 2. Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 1990 in
Kraft.

Schüssel

557. Verordnung des Bundesministers für
Gesundheit und öffentlicher Dienst vom
15. November 1989 über den Nitratgehalt im
Trinkwasser (Trinkwasser-Nitratverordnung)

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Lebensmittelgeset-
zes 1975, BGBl. Nr. 86, wird verordnet:

§ 1. Aus Gründen des vorbeugenden Gesund-
heitsschutzes ist es das Ziel dieser Verordnung, daß
der Gehalt an Nitrat (Nitrat-Ion) im Trinkwasser

möglichst niedrig ist und nach Möglichkeit 25 mg
pro Liter (Richtwert) nicht überschreiten soll.

§ 2. Es ist verboten, Trinkwasser in Verkehr zu
bringen, das einen höheren Gehalt an Nitrat
aufweist, als im folgenden Stufenplan, der nach
Maßgabe des § 6 in Kraft tritt, angegeben ist:

1. 100 mg Nitrat (NO3-) pro Liter
2. 50 mg Nitrat (NO3-) pro Liter
3. 30 mg Nitrat (NO3-) pro Liter

§ 3. Wer Trinkwasser in Verkehr bringt, das mehr
als 50 mg Nitrat (NO3-) pro Liter aufweist, hat den
Verbraucher unverzüglich und in der Folge
mindestens einmal jährlich

1. über die Höhe des Nitratgehaltes des Trink-
wassers und

2. über den Umstand, daß dieses Trinkwasser für
die Ernährung von Säuglingen bis zum Ablauf
des sechsten Lebensmonats nicht geeignet ist,

zu informieren.

§4. (1) Wer Trinkwasser in Verkehr bringt,
dessen Gehalt an Nitrat den Richtwert (§ 1)
übersteigt, hat zumindest vierteljährlich für die
Untersuchung des Trinkwassers auf dessen Nitrat-
gehalt zu sorgen. Die Untersuchungsbefunde sind
20 Jahre aufzubewahren und auf Verlangen den
Aufsichtsorganen (§ 35 LMG 1975) vorzuweisen.

(2) Abs. 1 gilt nicht für jenes Trinkwasser, bei
dem durch Untersuchungsergebnisse — erforderli-
chenfalls in Verbindung mit den Ergebnissen eines
Lokalaugenscheines — gesichert erscheint, daß kein
Ansteigen des Nitratgehaltes des Trinkwassers zu
erwarten ist. In diesen Fällen ist das Trinkwasser
zumindest alle zwei Jahre auf dessen Nitratgehalt
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zu untersuchen. Die Untersuchungsbefunde sind
20 Jahre aufzubewahren und auf Verlangen den
Aufsichtsorganen (§ 35 LMG 1975) vorzuweisen.

(3) Die Untersuchungen des Trinkwassers auf
dessen Nitratgehalt sind mittels Spektralphotome-
trie oder Ionenchromatographie durchzuführen.

§ 5. (1) Wer Trinkwasser gewinnt und wer
Trinkwasser behandelt (aufbereitet), sofern diese
Behandlung (Aufbereitung) das Beeinflussen des
Nitratgehaltes ermöglicht, hat die Grundrichtung
(Trend) der Untersuchungsergebnisse bezüglich des
Nitratgehaltes des von ihm abgegebenen Trinkwas-
sers (§4 Abs. 1) in ihrem zeitlichen Verlauf zu
beobachten. Zeigen die Nitratgehalte einen anstei-
genden Trend, sind die Untersuchungsergebnisse
unverzüglich und in der Folge mindestens einmal
jährlich dem Bürgermeister jener Gemeinde, in der
das Trinkwasser an den Verbraucher abgegeben
wird, sowie dem Amtsarzt bei der Bezirksverwal-
tungsbehörde unaufgefordert bekanntzugeben.

(2) Der gemäß Abs. 1 Verpflichtete hat den
Untersuchungsergebnissen eine Mitteilung anzu-
schließen,

1. welche Maßnahmen er im Rahmen seiner
rechtlichen und faktischen Möglichkeiten zur
Sanierung des Trinkwassers gesetzt hat und zu
setzen beabsichtigt,

2. welche sonstigen Maßnahmen zur Sanierung
des Trinkwassers seiner Kenntnis nach von
anderen gesetzt werden, beabsichtigt oder
sonst erforderlich sind.

§6. §2 Z l dieser Verordnung tritt mit 1. Juli
1990, § 2 Z 2 mit 1. Juli 1994 und § 2 Z 3 mit 1. Juli
1999 in Kraft.

Ettl

558. Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 17. November 1989 betreffend die
Errichtung einer vierten Notarstelle in Wien-
Leopoldstadt und einer zweiten Notarstelle in

Wien-Simmering

Auf Grund des § 9 der Notariatsordnung vom
25. Juli 1871, RGBl. Nr. 75, wird verordnet:

Im Sprengel des Landesgerichtes für Zivilrechts-
sachen Wien wird mit Wirksamkeit vom 1. Februar
1990 je eine weitere Notarstelle mit dem Amtssitz in
Wien-Leopoldstadt und in Wien-Simmering errich-
tet.

Foregger

559. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 20. No-
vember 1989 betreffend die Bestimmung des
Straßenverlaufes der B 115 Eisen Straße im
Bereich der Gemeinden Gai, Kammern im

Liesingtal und St. Peter-Freienstein

Auf Grund des §4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 63/1983 wird verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 115
Eisen Straße wird im Bereich der Gemeinden Gai,
Kammern im Liesingtal und St. Peter-Freienstein
wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt bei
km 139,50 und bindet bei km 139,925 wieder in den
Bestand ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu herzustellen-
den Straßentrasse aus den beim Bundesministerium
für wirtschaftliche Angelegenheiten, beim Amt der
Steiermärkischen Landesregierung sowie bei den
Gemeinden Gai, Kammern im Liesingtal und
St. Peter-Freienstein aufliegenden Planunterlagen
(Plan Nr. BO-115-55 im Maßstab 1:2 000) zu
ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Durch diese Verordnung wird die Verordnung
des Bundesministers für Bauten und Technik vom
17. September 1984, BGBl. Nr. 377, von km 139,50
bis km 140,00 abgeändert.

Schüssel

5 6 0 . Verordnung der Bundesregierung vom
21. November 1989 über die Mindestsätze für
die Bemessung der Ergänzungszulage nach dem
Pensionsgesetz 1965 (Ergänzungszulagenver-

ordnung 1990)

Auf Grund des § 26 Abs. 5 des Pensionsgesetzes
1965, BGBl. Nr. 340, in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 344/1989, der §§106 und 124
Abs. 2 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes,
BGBl. Nr. 302/1984, in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 372/1989, und des § 114 des Land-
und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienst-
rechtsgesetzes, BGBl. Nr. 296/1985, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 641/1987 wird
verordnet:

§ 1. Der Mindestsatz im Sinne des § 26 Abs. 5 des
Pensionsgesetzes 1965 beträgt
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1. für den Beamten 5 434 S und erhöht sich für
den Ehegatten, der bei der Bemessung der
Haushaltszulage zu berücksichtigen ist, um
2 350 S und für jedes Kind, das bei der
Bemessung der Haushaltszulage zu berück-
sichtigen ist, um 580 S;

2. für den überlebenden Ehegatten 5 434 S und
erhöht sich für jedes Kind, für das dem
überlebenden Ehegatten eine Haushaltszulage
gebührt, um 580 S;

3. für eine Halbwaise bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres 2 029 S und nach diesem
Zeitpunkt 3 604 S;

4. für eine Vollwaise bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres 3 048 S und nach diesem
Zeitpunkt 5 434 S;

5. für einen früheren Ehegatten 5 434 S.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1990 in
Kraft.

Vranitzky Riegler Ettl Mock
Schüssel Geppert Lacina Löschnak
Foregger Lichal Fischler Flemming

Hawlicek Streicher Busek

561 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom
20. November 1989 über die Aufhebung des
§110 des Versicherungsaufsichtsgesetzes durch

den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 140 Abs. 5 und 6 B-VG und gemäß
§§ 64 Abs. 2 und 65 des Verfassungsgerichtshofge-
setzes 1953, BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt-
nis vom 29. September 1989, G 7/89-8, dem
Bundeskanzler zugestellt am 10. November 1989,
§110 des Versicherungsaufsichtsgesetzes, BGBl.
Nr. 569/1978, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 558/1986 als verfassungswidrig aufgeho-
ben.

(2) Die Aufhebung tritt mit 31. März 1990 in
Kraft.

(3) Frühere gesetzliche Bestimmungen treten
nicht wieder in Kraft.

Vranitzky
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